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1.    Vorwort 

 

Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat mit dem Regelwerk Basel II internationale Standards zur 

angemessenen Eigenkapitalausstattung von Banken definiert. Im Rahmen des Drei-Säulen-Modells 

verfolgt die Bankenaufsicht mit der Umsetzung der 3. Baseler Säule in nationales Recht das Ziel, 

durch das Instrument der Offenlegung von Informationen zu den Eigenmitteln und Risikopositionen 

bzw. zum Risikomanagement der Kreditinstitute die Mechanismen des Kapitalmarkts zur Stärkung 

der Solidität und der Sicherheit des Finanzsystems zu nutzen. Die Säule 3 ergänzt die Mindesteigen-

kapitalanforderungen (Säule 1) und das aufsichtsrechtliche Überprüfungsverfahren (Säule 2). Nach § 

26a Abs. 1 Satz 1 KWG haben Institute regelmäßig Informationen über ihre Eigenkapitalsituation, 

eingegangene Risiken, Risikomessverfahren und Risikomanagement zu veröffentlichen. Die näheren 

Anforderungen sind nach § 10 Abs. 1 Satz 9 Nr. 7 KWG in der entsprechenden Rechtsverordnung - der 

Solvabilitätsverordnung (SolvV) - geregelt. 

Die Sparkasse Koblenz kommt den handelsrechtlichen Offenlegungspflichten durch den Lagebericht 

und den Jahresabschluss nach, die im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Darüber hinaus enthält 

dieser Bericht zur Offenlegung die nach § 7 InstitutsVergV und SolvV erforderlichen Angaben, die 

nicht schon im Lagebericht 2012 oder im Jahresabschluss 2012 enthalten sind. Die Angaben in 

diesem Bericht der Sparkasse Koblenz beziehen sich grundsätzlich auf den Stichtag 31. Dezember 

2012.  

Die Sparkasse Koblenz ist aufsichtsrechtlich ein übergeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe. 

Der Jahresabschluss wird nach den Vorgaben des HGB erstellt. 

Nachfolgende Übersicht enthält Verweise auf andere Offenlegungsmedien in denen bereits nach der 

SolvV darzulegende Informationen offengelegt wurden und deshalb in diesem Bericht nicht mehr 

dargestellt werden:  

Tabelle 1: Verweistabelle auf andere Offenlegungsmedien 

§§ SolvV Information Verweis auf Offenlegungsmedium 

322 i. V. m. § 320 
Abs. 1 Satz 2  

Risikomanagementbeschreibung  Kapitel „Risikobericht“ Absatz 4.1-4.3  
des Lageberichts zum 
Jahresabschluss 31.12.2012 

324 Abs. 1  Merkmale und Konditionen bei Nach-
rangverbindlichkeiten  

Anhang zum Jahresabschluss 
31.12.2012 

325 Abs. 1  Beurteilung der Angemessenheit des 
internen Kapitals auf Basis des Risi-
kotragfähigkeitskonzepts  

Kapitel „Risikobericht“ Absatz 4.5 des 
Lageberichts zum Jahresabschluss 
31.12.2012 

327 Abs. 1 Nr. 2  Adressenausfallrisiken: Verfahren bei 
der Bildung/Bewertung der Risiko-
vorsorge  

Kapitel „Risikobericht“ Absatz 4.4.1 
des Lageberichts zum Jahresab-
schluss 31.12.2012 sowie im Anhang 
zum Jahresabschluss 31.12.2012 

332 Nr. 2 Beteiligungen: Bewertungs- und 
Rechnungslegungsgrundsätze 

Anhang zum Jahresabschluss 
31.12.2012 

333 Abs. 1 und 2  

 

Art, Schlüsselannahmen zum Zinsän-
derungsrisiko im Anlagebuch  

Kapitel „Risikobericht“ Absatz 4.4.2 
des Lageberichts zum Jahresab-
schluss 31.12.2012 
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2.    Anwendungsbereich (§ 323) 

 

Die Sparkasse ist ein übergeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe. Handelsrechtliche Konso-

lidierungspflichten bestanden bei der Sparkasse Koblenz nicht. Aufsichtsrechtlich werden bei der 

Sparkasse als übergeordnetes Unternehmen die Immobilien-GmbH der Sparkasse Koblenz und die 

Koblenzer Immobilien Verwaltungs-GmbH voll konsolidiert.  Die Offenlegung erfolgt gruppenbezo-

gen. 

 

Tabelle 2: Konsolidierungskreis der Sparkasse 

Aufsichtsrechtliche Behandlung 

Konsolidierung 
(§ 10a KWG) 

Konsolidierung 
nach 

Rechnungsle-
gungsstandard 

Beschreibung Name  

voll  quotal  

 Abzugs-
methode  

risikoge-
wichtete Be-
teiligungen  voll quotal 

Kreditinstitute Sparkasse 
Koblenz 

        ---- ---- 

X 
Finanzunternehmen Koblenzer 

Immobilien 
Verwaltungs-
GmbH   

      ---- ---- 

Anbieter von Neben-
dienstleistungen 

Immobilien-
GmbH der 
Sparkasse 
Koblenz 

X 

      ---- ---- 

 

 

3.    Risikomanagement (§ 322) 

 

Die Informationen zum Risikomanagement sind im Lagebericht (Abschnitt 4) dargestellt, der am 

13.08.2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde.  

Die Sparkasse ermittelt in regelmäßigen Abständen die Höhe ihres Zinsänderungsrisikos im Anlage-

buch und stellt es den aufsichtsrechtlich anrechenbaren Eigenmitteln gemäß § 10 KWG entsprechend 

den Vorgaben der BaFin gegenüber. Bei einem Zinsänderungsschock von + 200/- 200 Basispunkten 

beläuft sich der Rückgang des Barwertes im ungünstigen Fall auf rund 89 Mio EUR.  
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4.    Eigenmittelstruktur (§ 324) 

 

Die in nachfolgender Übersicht dargestellten Beträge der aufsichtsrechtlichen Eigenmittel 

entsprechen den Werten zum 31. Dezember 2012 gemäß der aufsichtsrechtlichen Eigenkapital- 

übersicht zum Meldestichtag. 

 

Tabelle 3: Eigenmittelstruktur 

Eigenkapitalstruktur  
Betrag in 
TEUR 

Sonstige anrechenbare Rücklagen 281.685 

Sonderposten für allgemeine Bankrisiken nach § 340 g HGB 8.750 

Sonstige Abzugspositionen vom Kernkapital -129 

Gesamtbetrag Kernkapital nach § 10 Abs. 2a KWG1) 290.306 

Summe aus Ergänzungskapital2) nach § 10 Abs. 2b KWG und Drittrangmittel           
nach § 10 Abs. 2c KWG 

105.200 

Summe der Kapitalabzugspositionen nach § 10 Abs. 2a Satz 2 Nr. 6 und 7 KWG -631 

Gesamtbetrag des modifizierten verfügbaren Eigenkapitals nach § 10 Abs. 1d KWG 
und der anrechenbaren Drittrangmittel nach § 10 Abs. 2c KWG 

394.875 

1) 2) ohne Abzugspositionen nach § 10 Abs. 2a Satz 2 Nr. 6 und 7 KWG 

 

Das Kernkapital besteht überwiegend aus sonstigen anrechenbaren Rücklagen (Sicherheitsrücklage) 

in Höhe von 282 Mio. €. Diese umfassen die durch jährliche Thesaurierung des Jahresüberschusses 

gebildeten Rücklagen. Darüber hinaus ist im Kernkapital ein Sonderposten für allgemeine 

Bankrisiken nach § 340 g HGB in Höhe von 9 Mio. € enthalten. 

 

Dem Ergänzungskapital der Sparkasse werden u. a. längerfristige Nachrangverbindlichkeiten zuge-

ordnet, die die Anforderungen nach § 10 Abs. 5 bzw. 5a KWG erfüllen. Hinsichtlich dieser Nachrang-

verbindlichkeiten verweisen wir auf die Angaben im Anhang zum Jahresabschluss. Als Ergänzungs-

kapital werden darüber hinaus noch Vorsorgereserven gem. § 340f HGB angerechnet.   

Drittrangmittel hat die Sparkasse zum Stichtag 31. Dezember 2012 keine im Bestand. 
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5.    Angemessenheit der Eigenmittelausstattung (§ 325) 

 

Nachfolgende Übersicht zeigt zum 31. Dezember 2012 die aufsichtsrechtlichen Eigenkapitalanforde-

rungen. Seit dem Geschäftsjahr 2008 legt die Sparkasse Koblenz bei der Ermittlung der 

Anforderungen aus dem Adressenausfallrisiko den Kreditrisiko-Standardansatz zu Grunde. Die 

Anforderungen für Marktpreisrisiken sowie für  Fremdwährungsrisiken wurden nach der 

Standardmethode berechnet; eigene Risikomodelle wurden nicht eingesetzt.  Rohwaren- und 

sonstige zu unterlegende Risiken bestanden zum 31. Dezember 2012 nicht. Die Anforderungen für 

das operationelle Risiko für aufsichtsrechtliche Zwecke  wurden mittels Basisindikatoransatz 

ermittelt. Die Beurteilung der Angemessenheit des internen Kapitals erfolgt anhand des 

Risikotragfähigkeitskonzeptes.  

 

Tabelle 4: Eigenkapitalanforderungen 

Kreditrisiko 
Eigenkapitalanforderung  

in TEUR 

KSA-Standardansatz (ohne Verbriefungen): 177.187 

 - Zentralregierungen 0 

 - Regionalregierungen und örtliche  Gebietskörperschaften 17 

 - sonstige öffentliche Stellen 656 

 - Multilaterale Entwicklungsbanken 0 

 - Internationale Organisationen 0 

 - Institute 2.481 

 - Unternehmen 92.083 

 - Mengengeschäft 42.048 

 - durch Immobilien besicherte Positionen 24.435 

 - überfällige Positionen 3.702 

 - Beteiligungen 7.148 

 - von KI emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 1.543 

 - Investmentanteile 966 

 - sonstige Positionen 2.108 

Verbriefungen   

Verbriefungen im Standardansatz 0 

Abwicklungsrisiken   

Abwicklungsrisiken 0 

Marktrisiken1)   

Marktrisiken im Standardansatz: 0 

operationelle Risiken   

Basisindikatoransatz 16.989 

Gesamtsumme 194.176 

1) § 325 (2) Nr. 3 SolvV i.V.m. § 330 (1) SolvV   

 

Zum 31. Dezember 2012 ergaben sich für die Sparkasse eine Gesamtkennziffer nach § 2 Abs. 6 Satz 2 

SolvV von 16,3 % und eine Kernkapitalquote von 11,9 %.   
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6.    Derivative Adressenausfallrisiko- und Aufrechnungspositionen          
( § 326) 

 

Die Sparkasse geht derivative Finanzgeschäfte zur Absicherung von Kundengeschäften und zur Aktiv-

Passiv-Steuerung des allgemeinen Zinsänderungsrisikos ein. Die Sparkasse verwendet für die Er-

mittlung der Eigenmittelanforderungen im Rahmen der Solvabilitätsverordnung die Laufzeitme-

thode. Aufbauend auf den mittels Laufzeitmethode ermittelten Kreditäquivalenzbeträgen und den 

daraus resultierenden Eigenkapitalanforderungen bestimmt sich die Obergrenze für Kredite an Kont-

rahenten. Es werden nur Geschäfte mit Kontrahenten abgeschlossen, die eine gute Bonität 

aufweisen. Für jeden Kontrahenten wird für derivative Finanzprodukte eine separate Obergrenze 

festgelegt. Die Überwachung dieser Obergrenze erfolgt anhand eines Limitsystems, welches neben 

Derivaten auch für alle anderen wesentlichen Risikokategorien eingerichtet wurde. Im Hinblick 

darauf, dass der Abschluss von derivativen Finanzgeschäften ausschließlich zu Sicherungszwecken 

und nur mit Kontrahenten erfolgt, die eine gute Bonität aufweisen, verzichtet die Sparkasse auf die 

Hereinnahme von Sicherheiten. 

Für die Bilanzierung und Bewertung der derivativen Finanzinstrumente gelten die allgemeinen 

Grundsätze des HGB. Aufgrund des Eintritts von Kreditereignissen bei Absicherungsgeschäften mit 

Kreditderivaten hat die Sparkasse eine Risikovorsorge für drohende Verluste aus schwebenden 

Geschäften gemäß § 249 Abs. 1 HGB gebildet. 

Zur Ermittlung der Risikobeträge von Markt- und Kontrahentenrisiken setzt die Sparkasse Standard-

verfahren nach der SolvV ein. Hierbei erfolgt eine additive Betrachtung der Risikobeträge. Korrelatio-

nen von Markt- und Kontrahentenrisiken werden hierbei nicht betrachtet. 

Bei der Sparkasse bestehen keine Verträge, die sie im Falle einer Herabstufung ihres Ratings zur 

Leistung von Sicherheiten bzw. zum Nachschuss von Sicherheiten verpflichtet.  

 

Positive Wiederbeschaffungswerte 

Folgende Übersicht enthält für die Kontrakte die positiven Wiederbeschaffungswerte (vor und nach 

Aufrechnungsmöglichkeiten und anrechenbaren Sicherheiten): 

 

Tabelle 5: Wiederbeschaffungswerte 

in TEUR 

Positive 
Wiederbeschaffungswerte 

vor Aufrechnung  
und Sicherheiten 

Positive 
Wiederbeschaffungswerte 

nach Aufrechnung 
und Sicherheiten 

Zinsbezogene Kontrakte 8.928 8.140 

Summe 8.928 8.140 
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Betrag des Kontrahentenausfallrisikos nach der Laufzeitmethode 

Der Betrag des anzurechnenden Kontrahentenausfallrisikos belief sich nach der Laufzeitmethode auf 

12.609,6 TEUR.  

 

Nominalwert der Absicherung für Absicherungsgeschäfte mit Kreditderivaten  

Für Absicherungsgeschäfte mit Kreditderivaten belief sich der Nominalwert zum Offenlegungsstich-

tag auf 11.941 TEUR.  

 

Kreditderivatgeschäft für das eigene Kreditportfolio  

In nachfolgender Übersicht sind Absicherungsgeschäfte mit Kreditderivaten mit einem Nominalwert 

von 11.941 TEUR enthalten. 

 

Tabelle 6: Nominalwert Kreditderivate 

Nutzung für eigenes Kreditportfolio 

 in TEUR 
gekauft 

(Sicherungsnehmer) 

verkauft 

(Sicherungsgeber) 

Vermittlertätigkeit 

Credit Default Swaps 11.941 11.941 0

 

Aufgrund des Wesentlichkeitsgrundsatzes gemäß § 26a Absatz 2 KWG wurde von einer Offenlegung 

weiterer quantitativer Informationen über die im Anhang zum Jahresabschluss dargestellten Anga-

ben hinaus abgesehen. 

 

 

7.    Adressenausfallrisiko (§ 327) 

 

Die nachfolgenden Übersichten enthalten den Gesamtbetrag der Forderungen in unterschiedlichen 

Sichtweisen. Hinsichtlich der Angaben zu Beteiligungen verweisen  wir auf den Abschnitt 10 dieses 

Berichtes.  

 

Gesamtbetrag der Forderungen nach Forderungsklassen  

Da die Beträge am Offenlegungsstichtag wesentlich von den Durchschnittsbeständen abweichen, 

erfolgte eine ergänzende Darstellung der Durchschnittsbeträge. Die bilanziellen und außerbilanziel-

len Geschäfte werden jeweils mit ihren Bemessungsgrundlagen gemäß § 49 Abs. 2 SolvV und die 

derivativen Instrumente mit ihren Kreditäquivalenzbeträgen ausgewiesen. 
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Tabelle 7: Gesamtbetrag der Forderungen nach Forderungsklassen 

Gesamtbetrag der Forderungen  
nach Forderungsklassen gemäß SolvV 

Forderungsbetrag  
in TEUR 

Durchschnittlicher 
Forderungsbetrag 

in TEUR 

 - Zentralregierungen 137.429 92.129 
 - Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften 376.716 377.479 
 - sonstige öffentliche Stellen 48.957 57.849 
 - Multilaterale Entwicklungsbanken 5.157 5.157 
 - Internationale Organisationen 0 0 
 - Institute 858.553 1.243.053 
 - von KI emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 153.070 162.256 
 - Unternehmen 1.410.029 1.395.026 
 - Mengengeschäft 1.177.640 1.193.279 
 - durch Immobilien besicherte Positionen 904.308 895.352 
 - Beteiligungen 97.523 107.329 
 - Investmentanteile 90.649 82.779 
 - sonstige Positionen 52.335 46.165 

 - überfällige Positionen 59.540 58.930 

Gesamtbetrag der Forderungen 5.371.906 5.716.783 

 

 

Verteilung der Forderungen auf geographische Hauptgebiete 

Die Sparkasse ist ein regional tätiges Unternehmen. Der überwiegende Anteil der Forderungen ent-

fällt auf Deutschland. Daher beschränkt sich die geographische Gliederung auf Deutschland, EU/EWR 

und Sonstige. 

 

Tabelle 8: Verteilung der Forderungsarten nach geographischen Hauptgebieten 

Kredite, Zusagen 

und andere nicht-

derivative außer-

bilanzielle Aktiva 

      Wertpapiere 
Derivative Finanzinstrumente 

 
Geografische  

Hauptgebiete 

Betrag in TEUR Betrag in TEUR Betrag in TEUR 

Deutschland 4.766.070 420.532 12.354

EU / EWR 1) 24.437 130.857 255

Sonstige 17.401 0 0

Gesamtbetrag der Forde-

rungen 
4.807.908 551.389 12.609

1) ohne Deutschland 
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Hauptbranchen nach kreditrisikotragenden Instrumenten  

 

Tabelle 9: Hauptbranchen nach kreditrisikotragenden Instrumenten 

Kredite, Zusagen und 

andere nicht-derivative 

außerbilanzielle Aktiva 

      

Wertpapiere 

Derivative 

Finanzinstrumente 

(Kreditäquivalenzbetrag) Hauptbranchen 

Betrag in TEUR Betrag in TEUR Betrag in TEUR 

Banken 804.375 359.871 11.602

Investmentfonds (inkl. 

Geldmarkfonds) 
43.864 82.732 0

öffentliche Haushalte 357.137 81.778 0

Privatpersonen 1.421.980 0 0

Unternehmen und wirtschaftlich 

selbstständige Privatpersonen 
2.156.609 27.008 1.007

   davon:  
Land- und Forstwirtschaft,                                         
Fischerei und Aquakultur 9.072 0 0

Energie- und Wasserversorgung, 
Entsorgung, Bergbau und Gewinnung 
von Steinen und Erden  

54.657 0 0

Verarbeitendes Gewerbe 191.025 0 678

Baugewerbe 140.873 0 0
Handel; Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen 229.789 0 243

Verkehr und Lagerei, Nachrichten-
übermittlung 58.905 0 80

Finanz- und Versicherungsdienst-
leistungen 138.345 27.008 0

Grundstücks- und Wohnungswesen 674.955 0 0
Sonstiges Dienstleistungsgewerbe 658.988 0 6

Organisationen ohne Erwerbszweck 23.943 0 0

Gesamtbetrag der Forderungen 4.807.908 551.389 12.609
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Gliederung der Forderungen nach den vertraglichen Restlaufzeiten 

 

Tabelle 10: Restlaufzeiten je Forderungsklasse 

<  1  Jahr* 
1 Jahr  

bis  5 Jahre 
> 5 Jahre  

Restlaufzeiten 

Betrag in TEUR Betrag in TEUR Betrag in TEUR 

 - Zentralregierungen 103.251 28.671 5.507

 - Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften 313.216 45.986 17.514

 - sonstige öffentliche Stellen 3.840 24.824 20.293

 - multilaterale Entwicklungsbanken 0 5.157 0

 - Institute 497.126 260.644 100.783

 - von KI emittierte gedeckte Schuldverschreibungen 267 134.544 18.259

 - Unternehmen 378.971 371.117 659.941

 - Mengengeschäft 499.738 150.696 527.206

 - durch Immobilien besicherte Positionen 61.709 115.023 727.576

 - Investmentanteile 90.649 0 0

- Beteiligungen 0 0 97.523

 - sonstige Positionen 52.335 0 0

 - überfällige Positionen 26.720 4.409 28.411

Gesamtbetrag der Forderungen 2.027.822 1.141.071 2.203.013

* inkl. unbefristet 

Die Sparkasse verfügt über Steuerungsinstrumente, um frühzeitig akute Ausfallrisiken bei Krediten-

gagements zu erkennen, zu steuern, zu bewerten und im Jahresabschluss durch Risikovorsorge (Ein-

zelwertberichtigungen, Rückstellungen) abzuschirmen. Hinsichtlich der handelsrechtlichen Bewer-

tung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss vom 31. Dezember 2012. 

Die Informationen zum Management der Adressenrisiken sind im Lagebericht (Abschnitt 4.4.1) dar-

gestellt, der am 13.08.2013 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. 

 

Gliederung der notleidenden und der in Verzug geratenen Kredite nach 

Hauptbranchen 

Als „notleidend“ werden in der nachfolgenden Übersicht solche Forderungen ausgewiesen, bei denen 

nach den vorgenannten Kriterien Risikovorsorge im Jahresabschluss gebildet wurde. Bei den „Forde-

rungen in Verzug“ handelt es sich um Positionen der Forderungsklasse  „überfällige Positionen“, für 

die keine Risikovorsorge erforderlich war.  



 

04/09/2013 SolvV-Offenlegungsbericht  SKKO  Seite 13 von 21 

 

Tabelle 11: Notleidende/in Verzug geratene Kredite je Hauptbranche 

Gesamt-
inanspruch-
nahme 
aus 

notleidenden  
Forderungen 

 
 
 

Bestand 
EWB 

Bestand 
PWB 

 
 
 

Bestand 
Rück-

stellungen 

 
Netto-

zuführung / 
Auflösung 
von EWB / 
Rück-

stellungen 

 
Direktab-

schreibung / 
Eingänge 
auf abge-
schriebene 
Forderungen 

Forderungen 
in Verzug  

(ohne Risiko-
vorsorge) Hauptbranchen 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Banken 0 0 - 0 0 - 0 

Investment-
fonds (inkl. 
Geldmarkfonds) 

0 0 - 0 0 - 0 

öffentliche 
Haushalte 0 0 - 0 0 - 0 

Privatpersonen 12.358 9.243 - 173 -1.946 - 10.133 

Unternehmen 
und 
wirtschaftlich 
selbstständige 
Privatpersonen 

103.106 73.809 - 2.152 2.883 - 33.856 

   davon:        

Land- und 
Forstwirtschaft,                                         
Fischerei und 
Aquakultur 

5 5 - 0 -5 - 207 

Energie- und 
Wasserversor-
gung, Entsor-
gung, Bergbau 
und Gewinnung 
von Steinen und 
Erden  

284 195 - 0 0 - 19 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

13.636 11.973 - 0 5.566 - 1.698 

Baugewerbe 7.671 5.384 - 219 -2.897 - 3.260 

Handel; Instand-
haltung und 
Reparatur von 
Kraftfahrzeugen 

16.277 13.310 - 110 2.910 - 5.904 

Verkehr und 
Lagerei, 
Nachrichten-
übermittlung 

2.196 1.750 - 0 -1.047 - 2.228 

Finanz- und Ver-
sicherungsdienst-
leistungen 

11.912 719 - 415 -49 - 0 

Grundstücks- und 
Wohnungswesen 

24.158 18.793 - 1.183 513 - 4.960 

Sonstiges 
Dienstleistungs-
gewerbe 

26.967 21.680 - 225 -2.108 - 15.580 

Organisationen 
o. Erwerbszweck 0 0 - 0 0 - 0 

Summe 115.464 83.052 6.985 2.325 937 431 43.989 



 

04/09/2013 SolvV-Offenlegungsbericht  SKKO  Seite 14 von 21 

 

 

Die Direktabschreibungen beliefen sich auf 1.039 TEUR. Die Eingänge auf abgeschriebene Forderun-

gen betrugen 608 TEUR. 

Aufgrund des Wesentlichkeitsgrundsatzes gemäß § 26a Absatz 2 KWG wurde von der Offenlegung 

einer detaillierten Aufteilung der PWB und der Direktabschreibung / Eingänge auf abgeschriebene 

Forderungen in den einzelnen Hauptbranchen abgesehen und lediglich jeweils die Summenwerte 

angegeben. 

Da die Sparkasse ein regional tätiges Unternehmen ist, verzichtet sie gemäß § 26a Absatz 2 KWG 

unter Anwendung des Materialitätsgrundsatzes auf die Offenlegung nach geographischen 

Hauptgebieten. 

 

Entwicklung der Risikovorsorge 

Die folgende Aufstellung zeigt die Veränderungen der Risikovorsorge im Kreditgeschäft im 

Geschäftsjahr 2012.  

 

Tabelle 12: Entwicklung der Risikovorsorge 

Anfangs- 
bestand 

der Periode 
 

 
Zuführung 

 
Auflösung Verbrauch 

wechsel- 
kursbedingte 
und sonstige 
Veränderungen 

 
Endbestand 
der Periode  

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

Betrag  
in TEUR 

EWB 81.909 22.031 -9.006 -11.882 0 83.052 

Rückstellungen 2.531 308 -514 0 0 2.325 

PWB 6.249 736 0 0 0 6.985 

 

 

 

8.    Adressenausfallrisiko Kreditrisiko-Standardansatz (§ 328) 

 

Die Sparkasse ermittelt die Eigenkapitalanforderungen im Kreditrisiko-Standardansatz.  

Nachfolgende Übersicht enthält die von der BaFin anerkannten Ratingagenturen und die KSA-Forde-

rungsklassen, für die die Ratingagenturen bei der Sparkasse jeweils nominiert sind.  
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Tabelle 13: Nominierte Ratingagenturen 

Forderungskategorie Forderungsklasse Ratingagenturen 

Staaten Zentralregierungen 
  Regionalregierungen 
  sonstige öffentliche Stellen 
  Institute 

  
von Kreditinstituten emittierte gedeckte 
Schuldverschreibungen 

Moody´s Investors Service  
 
Standard & Poor´s  
Rating Services 

Banken multilaterale Entwicklungsbanken Moody´s Investors Service  
 
Standard & Poor´s 
Rating Services 

Verbriefungen KSA-Verbriefungspositionen (§ 227 Abs.3) Moody´s Investors Service 
 
Standard & Poor´s 
Rating Services 

 

Die Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen erfolgt für diese Forderungsklassen auf Grundlage der 

Bonitätsbeurteilungen der nominierten Ratingagenturen (externe Ratings) sofern ein entsprechen-

des Rating vorliegt. 

Grundsätzlich wird jeder Emission ein externes Rating zugeordnet. Existiert für eine Forderung kein 

Emissionsrating, wird geprüft, ob das Rating anderer Emissionen des Schuldners gemäß § 45 SolvV 

auf die Forderung übertragen werden kann. Ist dies nicht möglich, wird auf ein ggf. vorhandenes ex-

ternes Rating des Schuldners abgestellt (Emittentenrating). Ansonsten werden die Forderungen im 

Rahmen der Eigenmittelanforderungen mit pauschalen Anrechnungssätzen berücksichtigt. Die be-

schriebene Verfahrensweise wird programmtechnisch unterstützt.  

 

 

Summe der Positionswerte vor und nach Kreditrisikominderung 

Nachfolgende Tabelle beinhaltet die jeweilige Summe der Positionswerte, die den dargestellten Risi-

kogewichten zugeordnet sind. Für den KSA erfolgt die Darstellung der Positionswerte vor und nach 

Einbeziehung von Kreditrisikominderungseffekten im Sinne der SolvV aus Sicherheiten. 
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Tabelle 14: Summe der Positionswerte vor/nach KRMT 

Summe der Positionswerte 

Standardansatz 

vor Kreditrisikominderung nach Kreditrisikominderung1) 

Risikogewicht   in 
% 

Betrag in TEUR Betrag in TEUR 

0 1.013.609 1.067.149 

10 143.133 143.133 

20 180.005 181.171 

35 872.690 872.690 

50 10.423 10.423 

75 747.582 700.795 

100 1.304.572 1.297.013 

150 22.792 22.368 

sonstige Risiko-
gewichte 

80.155 80.155 

Summe 4.374.961 4.374.897 
1) Durch Kreditminderungseffekte kann sich das Risikogewicht ändern, so dass Forderungen in Klassen mit einem geringen Risikogewicht 
eingeordnet werden und dadurch der Betrag in diesen Klassen nach Kreditrisikominderung höher ist als vor Kreditrisikominderung. 

 

 

9.    Operationelles Risiko (§ 331) 

 

Zur Bestimmung des aufsichtsrechtlichen Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko nutzt die 

Sparkasse den Basisindikatoransatz. Dabei wird der Durchschnitt der Bruttoerträge der letzten drei 

Jahre mit einem aufsichtsrechtlich vorgegebenen Prozentsatz von 15 % multipliziert. Ausgangs-

punkt für die Ertragsrechnung pro Jahr sind die Stichtagswerte zum Jahresende. Die Eigenkapital-

anforderungen des operationellen Risikos werden unter Kapitel „Angemessenheit der Eigenmittel“  

(§ 325) aufgeführt.  

 

10.    Adressenausfallrisiko: Beteiligungen im Anlagebuch (§ 332) 

 

Die Beteiligungen im Anlagebuch der Sparkasse wurden aufgrund langfristiger strategischer Überle-

gungen eingegangen, um den S-Finanzverbund zu stärken und eine Zusammenarbeit mit den einzel-

nen Institutionen in der Region zu ermöglichen. Sie dienen letztlich der Erfüllung des öffentlichen 

Auftrages durch den Gesetzgeber sowie der Förderung des Sparkassenwesens. Eine Gewinnerzielung 

steht somit nicht im Vordergrund.  

Grundsätzlich gliedert die Sparkasse die Beteiligungen nach folgenden Kriterien: 
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Strategische Beteiligungen folgen dem Verbundgedanken und sind Ausdruck der Geschäftsstrate-

gie der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie tragen zum operativen Erfolg der Sparkasse bei und sind in der 

Regel nicht disponibel. Hierzu zählen z. B. die Beteiligungen bei der Deutsche Leasing AG. 

Der Sparkassenverband Rheinland-Pfalz (SVRP) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die 

Sparkasse gehört dem SVRP als Pflichtmitglied an. Nach einer Entscheidung der Aufsicht für IRBA-

Institute werden diese nach SolvV als Beteiligung behandelt. Deshalb wurde das Stammkapital am 

SVRP im Offenlegungsbericht in diese Kategorie eingeordnet. 

Kapitalbeteiligungen werden mit dem Ziel eingegangen, gemäß dem Sparkassengesetz die regio-

nale Wirtschaft mit Krediten zu versorgen. Dabei werden gerade bei innovativen Unternehmen zur 

Verbesserung der Eigenkapitalbasis Beteiligungen über Venture-Capital-Gesellschaften eingegan-

gen. An einer solchen ist auch die Sparkasse beteiligt. Darüber hinaus werden über die Eigenanlagen 

Aktien und Anteile an anderen Kapitalgesellschaften gehalten.  

Die im Folgenden als Beteiligungen ausgewiesenen Positionen entsprechen der Zuordnung zur For-

derungsklasse „Beteiligungen“ gemäß Solvabilitätsverordnung. Bei den Beteiligungspositionen wer-

den der Positionswert der SolvV-Meldung, der Bilanzwert und der beizulegende Zeitwert zum 

Stichtag 31.12.2012  ausgewiesen. Bei gehandelten Wertpapieren wird ein Vergleich zum notierten 

Börsenwert vorgenommen, wenn dieser sich wesentlich vom Bilanzwert unterscheidet. 

Eine Zuordnung der einzelnen Beteiligungen kann der folgenden Tabelle entnommen werden. 

 

Tabelle 15: Wertansätze für Beteiligungen 

Vergleich 

Positionswert1) 
Beizulegender 

Zeitwert 
(Fair Value) 

Bilanzwert2) Gruppen von Beteiligungsinstrumenten 

in TEUR in TEUR in TEUR 

Strategische Beteiligungen 
     

börsennotiert 0 0 0 
andere 50.735 50.597 50.597 

Kapitalbeteiligungen  
  

 
  

börsennotiert 530 435 435 
Andere 46.258 37.950 37.950 
1) Der Positionswert entspricht dem Wertansatz in der SolvV-Meldung zum 31.12.2012. 

  

2) Der Bilanzwert entspricht dem Wertansatz aus der Bilanzierung nach HGB zum 31.12.2012. 
  

 

Die Bewertung der Beteiligungen im Anlagebuch erfolgt nach rechnungslegungsspezifischen Vorga-

ben gemäß HGB. Die Beteiligungswerte werden zum Erwerbszeitpunkt mit den Anschaffungskosten 

und im Rahmen der Folgebewertung nach dem Niederstwertprinzip bewertet. Im Falle einer voraus-

sichtlich dauerhaften Wertminderung erfolgt eine Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden 

Wert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden auch bei vorübergehender 

Wertminderung vorgenommen. 
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Realisierte und unrealisierte Gewinne/Verluste aus Beteiligungsinstrumenten 

Tabelle 16: Gewinn- und Verlustrechnung für Beteiligungen 

Unrealisierte Neubewertungsverluste 
realisierter 

 Gewinn / Verlust 
aus Verkauf / Abwicklung insgesamt 

davon im Ergänzungs- 
kapital berücksichtigte 

Beträge 
  

in TEUR in TEUR in TEUR 

Summe 0 -95 0 

 

11.    Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (§ 333) 

 

Der Sachverhalt ist im Kapitel § 322 aufgegangen. 

 

12.    Adressenausfallrisiko Verbriefungen (§ 334) 

 

Die Sparkasse ist in der Forderungsklasse "Verbriefungen" nicht investiert. 

 

13.    Kreditrisikominderungstechniken (§ 336 SolvV) 

 

Die im Geschäftsbetrieb der Sparkasse eingegangenen Risiken werden durch Kreditrisikominde-

rungstechniken in Form von Sicherheiten oder – in einem Fall -  Aufrechnungsverfahren reduziert.  

 Folgende Sicherungsinstrumente werden von der Sparkasse anrechnungsmindernd berücksichtigt: 

a) Gewährleistungen (öffentliche Bürgschaften/Garantien) 

b) Einlagen bei Drittinstituten 

 

Die Bonität der Sicherungsgeber zu a) ist naturgemäß (öffentliche Bürgschaften/Garantien) gegeben, 

die Sicherungsgeber zu b) sind ausnahmslos inländische Kreditinstitute/Bausparkassen, rd. 94,3 % 

des Volumens entfällt auf Institute der Sparkassenorganisation, im Wesentlichen (99,6 %) ein 

Verbundpartner der Sparkasse, die Bonitätsfrage ist ebenfalls positiv zu beantworten.  

Es bestehen geregelte Verfahren zur Bewertung und Verwaltung der Sicherheiten. Die Werthaltigkeit 

und der rechtliche Bestand von Sicherheiten werden risikoorientiert in Abhängigkeit von Art und 

Höhe der Sicherheit  in regelmäßigen Abständen überprüft. Soweit Informationen bekannt werden, 

die auf eine wesentliche (negative) Risikoänderung hindeuten, wird die jeweilige Sicherheit abhängig 

von ihrer Art und Höhe anlassbezogen überprüft.  
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Die Anforderungen im Zusammenhang mit den Kreditrisikominderungstechniken werden durch die 

entsprechende Ausgestaltung der Kreditverträge und der Sicherheitenvereinbarungen erfüllt.  

Auch die Sicherstellung der rechtlichen Durchsetzbarkeit und Beachtung des rechtlichen Umfelds ist 

gegeben.  

Durch die Erfassung der relevanten Daten im Sicherheitenverwaltungssystem  und die installierten 

Prozesse in der Sparkasse ist sichergestellt, dass anrechnungsfähige Sicherheiten zur Anwendung 

kommen. 

Aufgrund unseres diversifizierten  Kreditportfolios  bestehen derzeit  keine Konzentrationsrisiken im 

Bereich der Sicherungsinstrumente.  

Bei der Sparkasse  wird  im Jahr 2012 eine Aufrechnungsvereinbarung (Netting) im Rahmen von zwei 

derivativen Geschäften  (Zinsswaps) berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um eine nur unwesentli-

che Größenordnung (auf § 26a Abs. 2 KWG sei verwiesen), die Auswirkung des Netting auf die beiden 

Positionswerte beträgt zum Stichtag insgesamt 64 TEUR. Von der Rechtswirksamkeit der zu Grunde 

liegenden Verträge haben wir uns überzeugt. Diese Nettingvereinbarung bleibt ein Einzelfall.  

Die Sparkasse nutzt zur Absicherung von Immobilienfinanzierungen Grundpfandrechte als wesentli-

ches Instrument zur Minimierung der mit dem Kreditgeschäft verbundenen Risiken, wobei anrech-

nungserleichternd nur Grundpfandrechte auf wohnwirtschaftlichen Objekten angesetzt werden. 

Diese privilegierten Grundpfandrechte werden im Kreditrisikostandardansatz (KSA) als eigenständige 

Forderungsklasse berücksichtigt (vgl. Kapitel 7, Adressenausfallrisiko) und daher nicht als Kreditrisi-

kominderungstechnik nach der Solvabilitätsverordnung behandelt. Die Bewertung der Grundpfand-

rechte erfolgt gemäß den Anforderungen des § 35 SolvV i. V. m. § 20 a Abs. 4 bis 8 KWG.  

 

Gesamtbetrag gesichertes Exposure 

Im KSA  kommen folgende Sicherheiten i.S. § 336 SolvV zur Anrechnung:  

 

Tabelle 17: Gesamtbetrag gesichertes Exposure 

Finanzielle  
Sicherheiten 

Garantien, Bürg-
schaften/ Einlagen 
bei Drittinstituten 

Aufrechnungsver-
einbarungen 

Portfolio Standardansatz 

in TEUR in TEUR in TEUR 

 - Institute 0 0 64 

 - Unternehmen 0 7.548  0 

 - Mengengeschäft 0 46.787   0 

 - überfällige Positionen 0 435   0 

Summe 0 54.770 64 
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14.     Informationen zum Vergütungssystem nach § 7 
Institutsvergütungs-Verordnung (Vergütungsbericht) 

 

Qualitative Angaben gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 InstitutsVergV 

Auf die Arbeitsverhältnisse der bankspezifisch Beschäftigten der Sparkasse Koblenz finden die Tarif-

verträge für den öffentlichen Dienst, insbesondere der TVöD-Besonderer Teil Sparkassen (TVöD-S), 

Anwendung. Die Vergütungsstruktur ist somit in wesentlichen Teilen durch tarifliche Vorgaben 

geprägt. Die  überwiegende Anzahl der Beschäftigten erhält eine Vergütung ausschließlich auf dieser 

tarifvertraglichen Basis. Die Vergütung besteht somit in der Regel aus den Monatstabellenentgelten 

und der jährlichen Sparkassensonderzahlung. Die Mitarbeiter der Sparkasse Koblenz erhalten keine 

Direktprovision für Vertragsabschlüsse. 

In allen Geschäftsbereichen können die Beschäftigten neben der tarifvertraglichen Vergütung in 

untergeordnetem Umfang Prämien aus einem erfolgs- und leistungsorientierten Anreizsystem 

(ELAN) erhalten, dessen Ziele aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und im Wege eines durch-

gängigen Prozesses funktionsspezifisch bis auf die Ebene des einzelnen Beschäftigten herunter-

gebrochen sind. 

Bei Erreichen der vom Vorstand definierten Ziele kommt ELAN zur Auszahlung. ELAN ist nicht 

Bestandteil vertraglicher Vereinbarungen zwischen Sparkasse und Mitarbeitern. Es gibt keinen 

Rechtsanspruch auf eine Zahlung.  

Wenige Mitarbeiter erhalten eine individuell vertraglich fixierte Leistungsorientierte Vergütung 

(LOV). Diese Mitarbeiter sind keine Risikoträger der Sparkasse, die Grundvergütung erfolgt in 

Anlehnung an die tariflichen Regelungen des TVöD-S. Die LOV-Vereinbarung ersetzt dabei den 

individuell-leistungsbezogenen Teil der Sparkassensonderzahlung (SSZ) sowie ELAN. Die variablen 

Vergütungsanteile führen nicht zu schädlichen Anreizen im Sinne einer signifikanten Abhängigkeit 

eines Mitarbeiters von der variablen Vergütung. 

Bei den Führungskräften der 2. Ebene (direkt unterhalb dem Vorstand) wurde von der Öffnungs-

klausel gemäß § 1 Abs. 4 TVöD Gebrauch gemacht. 

In allen vorstehenden Fällen setzt sich der Gesamtzielerreichungsgrad aus funktionsspezifischen 

Einzelzielen und z. T. auch aus Teamzielen zusammen. Der Gesamtzielerreichungsgrad wird i. d. R. 

aus einer Summe von mindestens 2 und  höchstens 6 Einzelzielen gebildet. Die Ziele sind auf einen 

langfristigen und  nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet und berücksichtigen im Regelfall auch 

qualitative Ziele. Die Prämien aus den oben genannten zielorientierten übertariflichen Vergütungen 

werden i. d. R. jährlich nach Ablauf des Geschäftsjahres als Einmalzahlung ausgezahlt, unterjährige 

Abschlagszahlungen bei entsprechender Zielerfüllung sind möglich.  

Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Sparkasse erfolgt auf der Grundlage der Vergütungs-

richtlinien des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz für Mitglieder von Sparkassenvorständen vom 

13.11.2007. Sie besteht aus einer Festvergütung (Jahresgrundbetrag) und einer variablen Zulage 

(Leistungszulage). Die Leistungszulage ist vom Erreichen individueller Zielvereinbarungen abhängig. 

Der Verwaltungsrat hat jährlich nach Feststellung des Jahresabschlusses über die Leistungszulage zu 

beschließen. 
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Bei allen Beschäftigten sind angemessene Obergrenzen für variable Vergütungsbestandteile 

festgelegt. 

Bei der Ausgestaltung der Vergütungssysteme ist eine Einbindung externer Berater nicht erfolgt.  

 

Quantitative Angaben gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 InstitutsVergV  

Der Gesamtbetrag der fixen Vergütung beträgt 32.010 TEUR.  

Der Gesamtbetrag der tarifvertraglich variablen Vergütung (variabler Teil der Sparkassensonder-

zahlung) beträgt 2.168 TEUR.  

Der Gesamtbetrag der nicht tarifvertraglich geregelten variablen Vergütung beträgt 1.684 TEUR. 

Insgesamt erhalten 393 Personen eine nicht tarifvertraglich geregelte variable Vergütung.  

In diesen Angaben sind auch die fixen und variablen Vergütungen der Vorstandsmitglieder enthalten. 

Ebenfalls enthalten sind die fixen und variablen Vergütungen, die eine tarifvertragliche Grundlage 

haben. 
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